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(2) Den in Absatz 1 Genannten stehen ihre berufs
mäßig tätigen Gehilfen und die Personen gleich, die 
zur Vorbereitung auf den Beruf an der berufsmäßi
gen Tätigkeit teilnehmen. Dasselbe gilt für denjeni
gen, der nach dem Tode des zur Wahrung des Ge
heimnisses nach Absatz 1 Verpflichteten das von 
dem Verstorbenen oder aus dessen Nachlaß erlangte 
Geheimnis unbefugt veröffentlicht.

(3) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der 
Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen 
Vermögens vorteil zu verschaffen oder jemandem 
einen Nachteil zuzufügen, so ist die Strafe Freiheits
strafe bis zu fünf Jahren. Daneben kann auf Geldstrafe 
erkannt werden.

(4) Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.
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§301
(1) Wer in gewinnsüchtiger Absicht und unter 

Benutzung des Leichtsinns oder der Unerfahrenheit 
eines Minderjährigen sich von demselben Schuld
scheine, Wechsel, Empfangsbekenntnisse, Bürgschafts
erklärungen oder eine andere, eine Verpflichtung 
enthaltende Urkunde ausstellen oder auch nur münd
lich ein Zahlungsversprechen erteilen läßt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geld
strafe bestraft.

(2) Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

vgl. § 249 (bei § 361 StGB West)

§302
(1) Wer in gewinnsüchtiger Absicht und unter 

Benutzung des Leichtsinns oder der Unerfahrenheit 
eines Minderjährigen sich von demselben unter Ver
pfändung der Ehre, auf Ehrenwort, eidlich oder unter 
ähnlichen Versicherungen oder Beteuerungen die 
Zahlung einer Geldsumme oder die Erfüllung einer 
anderen, auf Gewährung geldwerter Sachen gerichte
ten Verpflichtung aus einem Rechtsgeschäft verspre
chen läßt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Dieselbe Strafe trifft denjenigen, welcher sich 
eine Forderung, von der er weiß, daß deren Erfül
lung ein Minderjähriger in der vorbezeichneten Weise 
versprochen hat, abtreten läßt.

(3) Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

vgl. § 249 (bei § 361 StGB West)

§ 302 a
Wer unter Ausbeutung der Notlage, des Leicht

sinns oder der Unerfahrenheit eines anderen mit Be
zug auf ein Darlehen oder auf die Stundung einer 
Geldforderung oder auf ein anderes zweiseitiges 
Rechtsgeschäft, welches denselben wirtschaftlichen

vgl. § 249 (bei § 361 StGB West)


